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Erleichterungen bei Steuererklärung 

Wer für seine Steuererklärung nicht das Online-Portal "mein ELSTER" nutzen kann oder 
will, soll in der Steuererklärung 2019 die bereits der Steuerverwaltung elektronisch 
vorliegenden Daten nicht mehr in die Formulare eintragen müssen. 

Die entsprechenden Felder, in denen grundsätzlich Daten elektronisch vorliegen, 
werden in den Papiervordrucken für die Abgabe der Steuererklärung 2019 entsprechend 
gekennzeichnet sein, heißt es in der Antwort der Bundesregierung (19/11987) auf eine 
Kleine Anfrage der FDP-Fraktion (19/11496), die sich nach aktuellen Maßnahmen der 
Bundesregierung zur Vereinfachung der Steuererklärung erkundigt hatte. 
 

Zu den Daten, die der Steuerverwaltung bereits elektronisch vorliegen, gehören vom 
Arbeitgeber übermittelte Lohnsteuerbescheinigungen, Mitteilungen über den Bezug von 
Rentenleistungen, Beiträge zu Kranken- und Pflegeversicherungen, 
Vorsorgeaufwendungen (Riester- oder Rürup-Verträge), Lohnersatzleistungen sowie 
Beiträge der Vermögensbildungsbescheinigung. Dieser sogenannte Belegabruf 
("vorausgefüllte Steuererklärung") soll noch um Kirchensteuerzahlungen, Erstattungen 
von Kirchensteuer, Spenden und zum Beispiel den Grad der Behinderung erweitert 
werden. 
 

(Deutscher Bundestag, hib-Meldung Nr. 890/2019 vom 14.8.2019) 

 


